
 
 
 

Niederschlagswassergebühren 2025 
 
Die Gemeinde Oberammergau hat in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Gemeinde Oberammergau (BGS-EWS) vom 21. Dezember 2007 i. d. F. 
der 9. Änderungssatzung vom 14. November 2023 die Niederschlagswassergebühr ab 2024 
auf 0,42 € je Quadratmeter versiegelte Fläche im Jahr festgesetzt. 
 
Für das Jahr 2025 beträgt die Niederschlagswassergebühr ebenfalls 0,42 € je Quadratmeter. 
Da gegenüber dem Kalenderjahr 2024 keine Änderung eintritt, wird auf die Erteilung von Nie-
derschlagswassergebührenbescheiden verzichtet.  
 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (versiegelte Grundstücksflä-
che) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung die Niederschlagswassergebühr gemäß § 14 Abs. 3 BGS-EWS 
für das Kalenderjahr 2025 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2024 veranlagten Höhe festge-
setzt. 
 
Die Niederschlagswassergebühr 2025 wird mit den in dem zuletzt erteilten Niederschlags-
wassergebührenbescheid festgesetzten Vierteljahrsbeiträgen jeweils am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 
14 Absatz 3 BGS-EWS Gebrauch gemacht haben, wird die Niederschlagswassergebühr in 
einem Betrag am 1. Juli 2025 fällig. Sollte sich die Bemessungsgrundlage (versiegelte Flä-
che) ändern, werden Änderungsbescheide erteilt. 
 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Gebührenfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Gebührenbescheid zugegangen wäre. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder 
Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage (siehe 2.) erhoben werden. 
 
1.) Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Oberammergau, Lud-
wig-Thoma-Straße 10, 82487 Oberammergau einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne 
zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann 
Klage beim Bayer. Verwaltungsgericht München, Bayerstraße 30, 80335 München, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
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Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Oberammergau) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag erhalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
2.) Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem Bayer. Verwaltungsgericht München, Bayerstraße 30, 80335 München, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu 
erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Oberammergau) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag erhalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
 
gez. 
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